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Erhebung bestimmter klimawirksamer 
Stoffe für das Jahr 2021

Ansprechperson für Rückfragen (freiwillige Angabe)
Name:   

Telefon oder E-Mail:

10C

FÜR IHRE UNTERLAGEN

Beachten Sie:

Machen Sie bitte alle Angaben für das Gesamtunternehmen  
(einschließlich aller produzierenden und nicht produzierenden 
Teile). Als Unternehmen gilt die kleinste rechtliche Einheit, die  
aus handels- und/oder steuerrechtlichen Gründen Bücher führt 
und bilanziert. Rechtlich selbstständige Tochtergesellschaften, 
Betriebsführungsgesellschaften usw. müssen getrennt berichten. 
Zweigniederlassungen im Ausland werden nicht einbezogen. 
Die Fragen im Abschnitt „Allgemeine Angaben“ dienen zur 
Klärung des Kreises der zu Befragenden. 

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die 
 Erläuterungen zu 1  bis 10 in der separaten Unterlage.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

10C
Identnummer

A   Allgemeine Angaben

1 Haben Sie im Jahr 2021 bestimmte klimawirksame Stoffe hergestellt, aus dem bzw. 
in das Ausland ein- oder ausgeführt?  1  bis 3  7

 Ja
Bitte tragen Sie die jeweilige Gesamtmenge des entsprechenden Stoffes in  
Abschnitt B ein. Anschließend weiter mit Frage A2.

 Nein Bitte weiter mit Frage A2.

2 Haben Sie im Jahr 2021 bestimmte klimawirksame Stoffe unmittelbar selbst als Kältemittel (bei 
der Erstfüllung von Neuanlagen, Erstfüllung von umgerüsteten Anlagen oder Instandhaltung von 
bestehenden Anlagen) oder als Treibmittel bzw. als sonstiges Mittel bei der Herstellung, Instand-
haltung oder Reinigung von Erzeugnissen verwendet?  4  bis 6  10

 Ja Bitte weiter mit Frage A2.1.

 Nein Die Befragung Ihres Unternehmens ist abgeschlossen.

2.1 Haben Sie hierfür einen klimawirksamen Stoff in der Größenordnung von mehr als 20 kg
 pro Stoff und Jahr verwendet?  4  bis 7

 Ja

Bitte tragen Sie die jeweilige Gesamtmenge des entsprechenden Stoffes als
– Kältemittel in Abschnitt C,
– Treibmittel oder sonstiges Mittel in Abschnitt D ein.
Ergänzen Sie fehlende R-Bezeichnungen mit den jeweiligen  
Mengenangaben.

 Nein Die Befragung Ihres Unternehmens ist abgeschlossen. 
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier 
auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss 
auf Ihre Angaben (z. B. im Vergleich zum Vorjahr) haben.

B  Herstellung, Ein- oder Ausfuhr im Jahr 2021
10C

Identnummer

Stoffe  7  
R-Bezeichnung

Stoff-
kenn-
ziffer

Herstellung  1 Einfuhr  3

Ausfuhr  3
insgesamt

darunter 
zum Einsatz als  
Ausgangsstoff  
bestimmt  2

(Zwischenprodukt)

insgesamt

darunter 
zum Einsatz als  
Ausgangsstoff  
bestimmt  2

(Zwischenprodukt)

kg pro Stoff

Weitere (Falls bekannt, geben Sie bitte die einzelne R-Bezeichnung an.)

Insgesamt 9 9 9 9
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C  Verwendung als Kältemittel im Jahr 2021
10C

Identnummer

Stoffe  7  
R-Bezeichnung

Stoff-
kenn-
ziffer

Unmittelbar selbst verwendete Kältemittel bei der

Erstfüllung von Neuanlagen 
4  8  10

Erstfüllung von umgerüsteten 
Anlagen  4  9  10

Instandhaltung von bestehenden 
Anlagen (Nachfüllung, Wartung, 

Havarie)  4  10

kg pro Stoff

Weitere (Falls bekannt, geben Sie bitte die einzelne R-Bezeichnung an.)

Insgesamt 9 9 9 9

D  Verwendung als Treibmittel, Lösemittel, Löschmittel, sonstiges Mittel im Jahr 2021

Stoffe  7  
R-Bezeichnung

Stoff-
kenn-
ziffer

Unmittelbar selbst verwendete Stoffe

als Treibmittel  
bei der Herstellung von  

Aerosolen  5

als Treibmittel in  
Vorprodukten zur Her-

stellung von Kunst- und 
Schaumstoffen  5

als sonstiges Mittel bei der Herstellung, Instandhaltung 
oder Reinigung von Erzeugnissen; als Schutz-, Ätz-  
oder Füllgas bzw.als Löse- oder Löschmittel  6  10

insgesamt
darunter zum Einsatz als 
Ausgangsstoff bestimmt 
(Zwischenprodukt)  2

kg pro Stoff

Weitere (Falls bekannt, geben Sie bitte die einzelne R-Bezeichnung an.)

Insgesamt 9 9 9 9
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E Verwendung als Treibmittel bei der Herstellung 
 bestimmter Kunst- und Schaumstoffe im Jahr 2021

 Auszufüllen von allen Unternehmen, die im Jahr 2021 klimawirksame Stoffe von mehr als 20 kg 
als Treibmittel in Vorprodukten zur Herstellung von Kunst- und Schaumstoffen verwendet  
haben. Deutschland hat sich als Vertragsstaat der UN-Klimarahmenkonvention verpflichtet, die 
Berichtsanforderungen zu Emissionen, die in den Artikeln 5, 7 und 8 des Kyoto Protokolls  
inhaltlich und methodisch formuliert sind, zu erfüllen. Die Unterscheidung nach vier Schaum- 
arten ist wegen des unterschiedlichen Emissionsverhaltens in den einzelnen Schaumstoffan- 
wendungen erforderlich. Das Umweltbundesamt (UBA) berechnet aus den verwendeten  
Mengen die pro Jahr entstandenen Emissionen, die Ergebnisse werden für die Erfüllung der  
Berichtspflicht benötigt.

 Bitte teilen Sie die unter Abschnitt D in Spalte „Unmittelbar selbst verwendete Stoffe als Treib-
mittel in Vorprodukten zur Herstellung von Kunst- und Schaumstoffen“ angegebenen Gesamt- 
mengen der Stoffe (R-Bezeichnungen) auf die einzelnen Schaumstoffanwendungen auf.

Stoffe  7

R-Bezeichnung

Stoff-
kenn-
ziffer

Unmittelbar selbst verwendete Stoffe als Treibmittel in Vorprodukten zur Herstellung  
von Kunst- und Schaumstoffen  5

Montageschaum 
Polyurethan Integralschaum Sonstiger  

Polyurethanschaum
Extrudiertes  

Polystyrol (XPS)

kg pro Stoff

Weitere (Falls bekannt, geben Sie bitte die einzelne R-Bezeichnung an.)

Insgesamt 9 9 9 9

10C
Identnummer
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Erhebung bestimmter klimawirksamer 
Stoffe für das Jahr 2021

1  Als Herstellung gilt ausschließlich die Produktion der  
Stoffe an sich. 

2  Ausgangsstoffe: Stoffe, die zur Herstellung anderer  
chemischer Erzeugnisse bestimmt sind und dabei voll- 
ständig vernichtet oder umgewandelt werden. Sie werden 
als nicht emissionsrelevant angesehen.

 Ein- oder Ausfuhr ist der grenzüberschreitende Waren-
verkehr der Bundesrepublik Deutschland mit dem Ausland 
für die betreffenden Stoffe als solche oder in Zubereitun-
gen. Stoffe, die in Zubereitungen (Blends) enthalten sind, 
bitte ggf. sorgfältig schätzen. Nicht anzugeben sind Stoffe 
und Zubereitungen, die in einem ein- oder ausgeführten 
Fertigerzeugnis (z. B. Kunst- und Schaumstoffe, Spray-
dosen, Kälte- und Klimaanlagen) bereits enthalten sind.

Ihr Unternehmen gilt als Verwender, falls Sie die Stoffe  
unmittelbar selbst als 

 Kältemittel in Anlagen einfüllen.
 Anlagenbeispiele:

 – Haushaltskühlgeräte und Wärmepumpen
 – gewerbliche Kühl- und Kälteanlagen
 – Industriekälteanlagen
 – Transportkälteanlagen (Kühl-LKW, Kühlwaggons,  
Kühlschiffe u. Ä.)

 – Fahrzeugklimaanlagen
 – Gebäude- und Raumklimaanlagen

 Treibmittel einsetzen, z. B. bei der Herstellung von
 – Aerosolerzeugnissen (in Medizinalsprays, Kältesprays, 
Schmier- und Gleitsprays u. Ä.; keine Montageschäume),

 – Vorprodukten für Kunst- und Schaumstoffe (z. B.  
Schaumstoffkomponenten, Montageschaumsprays).

 Sonstiges Mittel einsetzen, z. B.
 – bei der Herstellung, Instandhaltung oder Reinigung  
von Erzeugnissen,

 – als Ätzgas; Schutzgas (bei der Herstellung von  
Magnesium u. Ä.),

 – als Füllgas in Druckspeichern (z. B. in Hydraulikkreis-
läufen wie Federungs-, Stabilisierungs- und Brems- 
systemanwendungen)

 – als Lösemittel oder Löschmittel bei der Befüllung von 
Feuerlöschgeräten und/oder -anlagen

 – als Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen  
(in Mühlen, Lagerräumen u. Ä.)

 Als Eigenverwendung gilt auch, wenn eine Fremdfirma  
tätig wird, Sie aber als auftraggebende Firma die Stoffe  
bereitstellen.

 Zur Verwendung zählen nicht
 – der Bestand an Stoffen in solchen Anlagen.
 – Handel, Verkauf, Entsorgung, Vernichtung, Zurück- 
gewinnung und Aufbereitung der Stoffe.

7  Als klimawirksame Stoffe gelten ausschließlich Fluor-
derivate der aliphatischen und cyclischen Kohlenwasser-
stoffe mit bis zu zehn Kohlenstoffatomen mit den  
allgemeinen Summenformeln CnF2n+2 (perfluorierte  
aliphatische Alkane), CnF2n (perfluorierte aliphatische  
Alkene und perfluorierte Cycloalkane), CnF2n-2 (perfluorierte 
aliphatische Alkine und perfluorierte Cycloalkene)  
mit n = 1, 2, ..., 10 sowie CnHmF2n+2-m (teilfluorierte alipha-
tische Alkane) mit n = 1, 2, ..., 10 und 0<m<2n+2 und  
CnHmF2n-m (teilfluorierte aliphatische Alkene) mit  
n = 1, 2, ..., 10 und 0<m<2n.

 Zu den klimawirksamen Stoffen zählen nicht Kohlen- 
wasserstoffe wie z. B. Propan (R 290), Butan (R 600)  
und anorganische Stoffe wie Ammoniak (R 717), Wasser  
(R 718) und Kohlendioxid (R 744).

 Zur Erstfüllung von Neuanlagen zählen auch Anlagen-
änderungen (Erweiterung, Neuaufbau, Umbau u. Ä.),  
außer Umrüstungen. Es sind die Mengen an Kältemitteln 
zu erfassen, die Sie unmittelbar selbst in diese Geräte oder 
Anlagen neu einfüllen. Alte Kältemittelmengen, die bereits 
vor Anlagenänderung enthalten waren und im Anschluss 
nur wieder zurückgeführt werden, sind nicht anzugeben.

 Bei der Erstfüllung von umgerüsteten Anlagen sind die 
Mengen an Kältemitteln zu erfassen, die Sie unmittelbar 
selbst im Anschluss an eine Umrüstung (Austausch des 
Kältemittels) in die umgerüsteten Geräte oder Anlagen  
einfüllen. 

 Ohne Erst-/Neufüllung, Instandhaltung und Wartung durch 
Fremdfirmen.
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10C
Erläuterungen zum Fragebogen 



10...Erhebung bestimmter klimawirksamer Stoffe 
für das Jahr 2021

Unterrichtung	nach	§	17	Bundesstatistikgesetz	(B Stat G)1 

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

und nach 
der	Datenschutz-Grundverordnung	(E U)	2016/679	(D S-G V O)2

2	 Die	Rechtsakte	der	E U	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	und	in	deutscher	Sprache	finden	Sie	auf	der	
	Internetseite	des	Amtes	für	Veröffentlichungen	der	Europäischen	Union	unter	https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Die jährliche Erhebung wird durch die Statistischen Ämter der Länder 
	durchgeführt	und		erfasst	Unternehmen,	die	bestimmte	klima	wirksame	Stoffe	
herstellen,	ein-	oder	ausführen	oder	in	Mengen	von	mehr	als	20	Kilogramm	
pro	Stoff	und	Jahr	zur	Herstellung,	Instandhaltung,	Wartung	oder	Reinigung	
von Erzeugnissen verwenden. Hierzu zählen ausschließlich Fluorderivate der 
aliphatischen	und	cyclischen	Kohlenwasserstoffe	mit	bis	zu	zehn	Kohlenstoff-
atomen.	Die	Stoffe	werden	insbesondere	als	Kältemittel,	Treibmittel	in	Aero-
solerzeugnissen	und	bei	der	Verschäumung	von	Kunst-	und	Schaumstoffen	
verwendet. Die Ergebnisse werden zur Darstellung des Emissions potenzials 
dieser Stoffe benötigt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage	ist	das	Umweltstatistikgesetz	(U Stat G)	in	Verbindung	mit	
dem	B Stat G.

Erhoben	werden	die	Angaben	zu	§	10	Absatz	1	U Stat G.

Die	Auskunftspflicht	ergibt	sich	aus	§	14	Absatz	1	U Stat G	in		Verbindung	
mit	§	15	B Stat G.	Nach	§	14	Absatz	2	Nummer	7	U Stat G	sind	die	Inhabe-
rinnen	oder	Inhaber	oder	die		Leitungen	der	genannten	Unternehmen	
 auskunftspflichtig.

Nach	§	11a	Absatz	2	B Stat G	sind	alle	Unternehmen	und	Betriebe	verpflichtet,	
ihre		Meldungen	auf	elektronischem	Weg	an	die	statistischen	Ämter	zu	über-
mitteln.  Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten 
Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich 
befristete	Ausnahme	von	der	Online-	Meldung	vereinbart	werden.	Dies	ist	auf	
formlosen	Antrag	möglich.	Die	Pflicht,	die		erforderlichen	Auskünfte	zu	erteilen,	
bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Erteilen	Auskunftspflichtige	keine,	keine	vollständige,	keine	richtige	oder	nicht	
rechtzeitig	Auskunft,	können	sie	zur	Erteilung	der	Auskunft	mit	einem	Zwangs-
geld nach den  Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten 
werden.

Nach	§	23	BStatG	handelt	darüber	hinaus	ordnungswidrig,	wer
 – vorsätzlich	oder	fahrlässig	entgegen	§	15	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2	und	5	
Satz	1	B Stat G	eine	Auskunft	nicht,	nicht	rechtzeitig,	nicht	vollständig	oder	
nicht	wahrheits	gemäß	erteilt,

 – entgegen	§	15	Absatz	3	B Stat G	eine	Antwort	nicht	in	der	vorgeschriebenen	
Form  erteilt oder

 – entgegen	§	11a	Absatz	2	Satz	1	B Stat G	ein	dort	genanntes	Verfahren	nicht	
nutzt.

Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünftausend	Euro	
geahndet  werden.

Nach	§	15	Absatz	7	B Stat G	haben	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	
die  Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Seite 110...

https://www.gesetze-im-internet.de/
https://eur-lex.europa.eu/
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Die	Grundlage	für	die	Verarbeitung	der	von	Ihnen	freiwillig	gemachten	
	Angaben	(Beispiel:	Kontaktdaten	der	für	Rückfragen	zur	Verfügung	stehenden	
Person)	ist	die	Einwilligung	nach	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	a	D S-G V O.	

Soweit	die	Erteilung	der	Auskunft	freiwillig	ist,	kann	die	Einwilligung	in	die	
 Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen 
	werden.	Der	Widerruf	wirkt	erst	für	die	Zukunft.	Verarbeitungen,	die	vor	dem	
Widerruf	erfolgt	sind,	sind	davon	nicht	betroffen.

Verantwortlichkeit
Verantwortlich für die Erhebung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige Statistische Amt. Für die Aufbereitung der Statistik ist das 
	Statistische	Bundesamt	verantwortlich.	Die	Kontaktdaten	finden	Sie	unter	
 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die	erhobenen	Einzelangaben	werden	nach	§	16	B Stat G	grundsätzlich	
	geheim	gehalten.	Nur	in	ausdrücklich	gesetzlich	geregelten	Ausnahmefällen	
dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche	Stellen	und	Institutionen	innerhalb	des	Statistischen	Verbunds,	
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 
sind	(z.	B.	die		Statis	tischen	Ämter	der	Länder,	die	Deutsche	Bundesbank,	
das	Statistische	Amt	der	Euro	päischen	Union	[Eurostat]),

 – Dienstleister,	zu	denen	ein	Auftragsverhältnis	besteht	(hier:	I T Z Bund	
als	I T-Dienstleister	des	Statistischen	Bundesamtes,		Bernkasteler	Str.	8,	
53175	Bonn,	Rechenzentren	der	Länder).

Nach	§	16	Absatz	1	U Stat G	dürfen	an	die	fachlich	zuständigen	obersten	
Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetz-
gebenden		Körperschaften	und	für	Zwecke	der	Planung,	jedoch	nicht	für	die	
Regelung	von	Einzelfällen,	vom		Statistischen	Bundesamt	und	den	statis-
tischen	Ämtern	der	Länder	Tabellen	mit		statistischen	Ergebnissen	übermittelt	
werden,	auch	soweit	Tabellenfelder	nur	einen		einzigen	Fall	ausweisen.

Nach	§	16	Absatz	5	U Stat G	übermitteln	die	statistischen	Ämter	der	Länder	
dem		Statistischen	Bundesamt	die	von	ihnen	erhobenen,	anonymisierten	
	Einzelangaben	für	Zusatzaufbereitungen	des	Bundes	und	für	die	Erfüllung	
von über- und zwischen staatlichen Aufgaben.

Nach	§	16	Absatz	6	U Stat G	dürfen	an	das	Umweltbundesamt	zur	Erfüllung	
europa- und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland zur 
Emissionsbericht	erstattung,	jedoch	nicht	für	die	Regelung	von	Einzelfällen,	
vom	Statistischen	Bundesamt	Tabellen	mit	statistischen	Ergebnissen	über-
mittelt	werden,	auch	soweit	Tabellenfelder	nur	einen	einzigen	Fall	ausweisen.

Nach	§	16	Absatz	6	B Stat G	ist	es	zulässig,	den	Hochschulen	oder	sonstigen	
 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die  Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
1. Einzelangaben	zu	übermitteln,	wenn	die	Einzelangaben	so		anonymisiert	

sind,	dass	sie	nur	mit	einem	unverhältnismäßig	großen	Aufwand	an	Zeit,	
Kosten	und	Arbeitskraft	den	Befragten	oder	Betroffenen	zugeordnet	
	werden	können	(faktisch	anonymisierte	Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und	der	statistischen	Ämter	der	Länder	Zugang	zu	Einzelangaben	ohne	
Name	und	Anschrift	(formal	anonymisierte	Einzelangaben)	zu	gewähren,	
wenn	wirksame	Vorkehrungen	zur	Wahrung	der	Geheimhaltung	getroffen	
werden.

Die	Pflicht	zur	Geheimhaltung	besteht	auch	für	Personen,	die	Einzelangaben	
erhalten.

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung,  Statistikregister
Name,	Anschrift,	Bezeichnung,	Rufnummer	und	Adresse	für	elektronische	
Post	der	Ansprechperson/-en	sind	Hilfsmerkmale,	die	lediglich	der	tech-
nischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den 
Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach 
 Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und 
	gespeichert,	wie	dies	für	die	Erfüllung	der	gesetzlichen	Verpflichtungen	
 erforderlich ist.

Name	und	Anschrift	des	Unternehmens	sowie	die	Identnummer	werden	im	
Unter	nehmensregister	für	statistische	Verwendungszwecke	(Statistikregister)	
gespeichert	(§	13	Absatz	1	B Stat G	in	Verbindung	mit	§	1	Absatz	1	Statistik-
registergesetz).	Die		verwendete	Identnummer	dient	der	Unterscheidung	der	in	
die	Erhebung	einbezogenen	Unternehmen	sowie	der	rationellen	Aufbereitung	
und	besteht	aus	einer	frei	vergebenen	laufenden	Nummer.	Die	Identnummer	
darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 
30	Jahren	aufbewahrt	werden.	Danach	wird	sie	gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die	Auskunftgebenden,	deren	personenbezogene	Angaben	verarbeitet	
	wer	den,	können

 – eine	Auskunft	nach	Artikel	15	D S-G V O,
 – die	Berichtigung	nach	Artikel	16	D S-G V O,
 – die	Löschung	nach	Artikel	17	D S-G V O	sowie
 – die	Einschränkung	der	Verarbeitung	nach	Artikel	18	D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der	Verarbeitung	ihrer	personenbezogenen	Angaben	nach	Artikel	21	D S-G V O	
widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte	von	den	oben	genannten	Rechten	Gebrauch	gemacht	werden,	prüft	
die	zuständige	öffentliche	Stelle,	ob	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	hierfür	
erfüllt	sind.	Die	antrag	stellende	Person	wird	gegebenenfalls	aufgefordert,	ihre	
Identität	nachzuweisen,	bevor	weitere	Maßnahmen	ergriffen	werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen Statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
gerichtet	werden	(Artikel	77	D S-G V O).	Deren		Kontaktdaten	finden	Sie	unter	
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz

	R-053-Barrierefrei.pdf
	Erhebung bestimmter klimawirksamer Stoffe für das Jahr 2021
	Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG) und nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)
	Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
	Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
	Verantwortlichkeit
	Geheimhaltung
	Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
	Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde






